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1. Seite 2, Erwägungsgrund 1, Satz 3 

Anstatt: 

„Zur Erreichung dieses Ziels sollten Lieferer oder fiktive Lieferer, die nicht im Rahmen der IOSS-

Regelung registriert sind, aber Lieferungen im Rahmen der IOSS-Regelung erbringen, daher 

grundsätzlich in Bezug auf die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr und die Mehrwertsteuer auf 

Fernverkäufe von Gegenständen, die in die Mitgliedstaaten des endgültigen Bestimmungsorts der 

Gegenstände eingeführt werden, steuerpflichtig werden, was eine Registrierung in jedem dieser 

Mitgliedstaaten erfordern würde.“ 

muss es heißen: 

„Zur Erreichung dieses Ziels sollten Lieferer oder fiktive Lieferer, die nicht im Rahmen der IOSS-

Regelung registriert sind, aber Lieferungen im Anwendungsbereich der IOSS-Regelung erbringen, 

daher grundsätzlich in Bezug auf die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr und die Mehrwertsteuer auf 

Fernverkäufe von Gegenständen, die in die Mitgliedstaaten des endgültigen Bestimmungsorts der 

Gegenstände eingeführt werden, steuerpflichtig werden, was eine Registrierung in jedem dieser 

Mitgliedstaaten erfordern würde.“ 
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2. Seite 3, Erwägungsgrund 2, Satz 1 

Anstatt: 

„Um die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, sollten Lieferer oder fiktive Lieferer, 

die nicht in der Union ansässig sind und die IOSS-Regelung nicht in Anspruch nehmen, zur 

Bestimmung eines Steuervertreters verpflichtet sein, der alle Mehrwertsteuerpflichten in Bezug auf 

sämtliche infrage kommende Einfuhren von Sendungen übernimmt.“ 

muss es heißen: 

„Um die Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu schützen, sollten Lieferer oder fiktive Lieferer, 

die nicht in der Union ansässig sind und die IOSS-Regelung nicht in Anspruch nehmen, zur 

Bestellung eines Steuervertreters verpflichtet sein, der alle Mehrwertsteuerpflichten in Bezug auf 

sämtliche infrage kommende Einfuhren von Sendungen übernimmt.“ 

  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=27988&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9255/25;Nr:9255;Year:25&comp=9255%7C2025%7C


 

 

9255/25 COR 1    3 

 ECOFIN.2.B  DE 
 

3. Seite 4, Erwägungsgrund 3, Satz 1 

Anstatt: 

„Die Bedingungen für die Bestimmung eines solchen Steuervertreters für die Zahlung der 

Mehrwertsteuer sollten an die Bedingungen für die Verpflichtung von nicht in der Union ansässigen 

Lieferern oder fiktive Lieferern, einen Vermittler für die Nutzung der IOSS-Regelung zu benennen, 

angepasst werden, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der Erhebung der Mehrwertsteuer 

auf infrage kommende Fernverkäufe eingeführter Gegenstände zu sorgen.“ 

muss es heißen: 

„Die Bedingungen für die Bestellung eines solchen Steuervertreters für die Zahlung der 

Mehrwertsteuer sollten an die Bedingungen für die Verpflichtung von nicht in der Union ansässigen 

Lieferern oder fiktive Lieferern, einen Vermittler für die Nutzung der IOSS-Regelung zu benennen, 

angepasst werden, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der Erhebung der Mehrwertsteuer 

auf infrage kommende Fernverkäufe eingeführter Gegenstände zu sorgen.“ 
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4. Seite 4, Erwägungsgrund 4, Satz 3 

Anstatt: 

„Bei der Festlegung der Bedingungen für die Bestimmung eines Steuervertreters, wenn die IOSS-

Regelung nicht genutzt wird, sollte diese Situation daher berücksichtigt werden.“ 

muss es heißen: 

„Bei der Festlegung der Bedingungen für die Bestellung eines Steuervertreters, wenn die IOSS-

Regelung nicht genutzt wird, sollte diese Situation daher berücksichtigt werden.“ 
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5. Seite 5, Erwägungsgrund 5, Satz 5 

Anstatt: 

„Da das Tätigwerden als Steuervertreter für den indirekten Zollvertreter eine Möglichkeit, jedoch 

keine Verpflichtung darstellt, ist es angezeigt, es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, indirekte 

Zollvertreter, die nicht als Steuervertreter tätig werden, zu Gesamtschuldnern der Mehrwertsteuer 

bei der Einfuhr zu machen, um die Entrichtung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr abzusichern.“ 

muss es heißen: 

„Da das Tätigwerden als Steuervertreter für den indirekten Zollvertreter eine Möglichkeit, jedoch 

keine Verpflichtung darstellt, ist es zweckmäßig, es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, indirekte 

Zollvertreter, die nicht als Steuervertreter tätig werden, zu Gesamtschuldnern der Mehrwertsteuer 

bei der Einfuhr zu machen, um die Entrichtung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr abzusichern.“ 
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6. Seite 6, Erwägungsgrund 6, Satz 2 

Anstatt: 

„Wenn der Lieferer, der fiktive Lieferer und gegebenenfalls der von ihnen bestimmte 

Steuervertreter oder die Person, die als Gesamtschuldner der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr 

herangezogen werden kann, seine bzw. ihre Mehrwertsteuerpflichten für bestimmte eingeführte 

Gegenstände nicht erfüllt, werden die betreffenden Gegenstände folglich nicht in den freien 

Verkehr überlassen.“ 

muss es heißen: 

„Wenn der Lieferer, der fiktive Lieferer und gegebenenfalls der von ihnen bestellte Steuervertreter 

oder die Person, die als Gesamtschuldner der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr herangezogen werden 

kann, seine bzw. ihre Mehrwertsteuerpflichten für bestimmte eingeführte Gegenstände nicht erfüllt, 

werden die betreffenden Gegenstände folglich nicht in den freien Verkehr überlassen.“ 
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7. Seite 9, Artikel 1 Nummer 1 bezüglich Artikel 201 der Richtlinie 2006/112/EG, Absatz 3 

Anstatt: 

„(3) Ist der Lieferer oder der fiktive Lieferer nach Absatz 2 nicht in der Gemeinschaft, sondern in 

einem Drittland ansässig, mit dem weder die Union noch der Einfuhrmitgliedstaat ein Abkommen 

über gegenseitige Amtshilfe geschlossen hat, dessen Anwendungsbereich mit dem der 

Richtlinie 2010/24/EU des Rates* und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vergleichbar 

ist, so bestimmt dieser Lieferer oder fiktive Lieferer im Einfuhrmitgliedstaat einen Steuervertreter 

als Schuldner der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr.“ 

muss es heißen: 

„(3) Ist der Lieferer oder der fiktive Lieferer nach Absatz 2 nicht in der Gemeinschaft, sondern in 

einem Drittland ansässig, mit dem weder die Union noch der Einfuhrmitgliedstaat ein Abkommen 

über gegenseitige Amtshilfe geschlossen hat, dessen Anwendungsbereich mit dem der 

Richtlinie 2010/24/EU des Rates* und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vergleichbar 

ist, so bestellt dieser Lieferer oder fiktive Lieferer im Einfuhrmitgliedstaat einen Steuervertreter als 

Schuldner der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr.“ 
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8. Seite 10, Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a bezüglich Artikel 204 der Richtlinie 

2006/112/EG, Absatz 1 Unterabsatz 2 

Anstatt: 

„„Wird der steuerpflichtige Umsatz von einem Steuerpflichtigen bewirkt, der nicht in dem 

Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, und besteht mit dem Staat, in 

dem dieser Steuerpflichtige seinen Sitz oder eine feste Niederlassung hat, keine Rechtsvereinbarung 

über Amtshilfe, deren Anwendungsbereich mit dem der Richtlinie 2010/24/EU und der Verordnung 

(EU) Nr. 904/2010 des Rates vergleichbar ist, können die Mitgliedstaaten Vorkehrungen treffen, 

nach denen ein von dem nicht in ihrem Gebiet ansässigen Steuerpflichtigen bestimmter 

Steuervertreter die Steuer schuldet.““ 

muss es heißen: 

„„Wird der steuerpflichtige Umsatz von einem Steuerpflichtigen bewirkt, der nicht in dem 

Mitgliedstaat ansässig ist, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, und besteht mit dem Staat, in 

dem dieser Steuerpflichtige seinen Sitz oder eine feste Niederlassung hat, keine Rechtsvereinbarung 

über Amtshilfe, deren Anwendungsbereich mit dem der Richtlinie 2010/24/EU und der Verordnung 

(EU) Nr. 904/2010 des Rates vergleichbar ist, können die Mitgliedstaaten Vorkehrungen treffen, 

nach denen ein von dem nicht in ihrem Gebiet ansässigen Steuerpflichtigen bestellter 

Steuervertreter die Steuer schuldet.““ 
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9. Seite 11, Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe b bezüglich Artikel 204 der Richtlinie 

2006/112/EG, Absatz 1, letzter Unterabsatz 

Anstatt: 

„„Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden Absatzes bestimmt ein 

Steuerpflichtiger, wenn er im Einklang mit Artikel 201 Absatz 3 zur Bestimmung eines 

Steuervertreters verpflichtet ist, einen Steuervertreter, der die Steuer in Bezug auf Fernverkäufe von 

aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen, die für die Sonderregelung nach 

Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 infrage kommen würden, schuldet.““ 

muss es heißen: 

„„Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden Absatzes bestellt ein 

Steuerpflichtiger, wenn er im Einklang mit Artikel 201 Absatz 3 zur Bestellung eines 

Steuervertreters verpflichtet ist, einen Steuervertreter, der die Steuer in Bezug auf Fernverkäufe von 

aus Drittgebieten oder Drittländern eingeführten Gegenständen, die für die Sonderregelung nach 

Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 infrage kommen würden, schuldet.““ 
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